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§ 1  

Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

(1) Für den Vertrag gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Zweckverbandes BioEnergie. 
Sie gelten spätestens mit der Auftragsbestätigung oder dem Beginn der Auftragsausführung als anerkannt. Ab-
weichende Bedingungen des Auftragnehmers, welche der Zweckverband BioEnerige nicht ausdrücklich schriftlich 
anerkennt, sind für den Zweckverband BioEnergie unverbindlich, auch wenn dieser ihnen nicht ausdrücklich wi-
derspricht. Insbesondere werden nicht anerkannt:  

1. Verkürzungen der Gewährleistungsfrist unter 24 Monate,  
2. Haftungsausschlüsse und -begrenzungen,  
3. Erweiterte und verlängerte Eigentumsvorbehalte,  
4. Gerichtsstandsverlegungen an den Gerichtsbezirk des Auftragnehmers.  

(2) Von der Teilunwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleibt die Gültigkeit der übrigen in diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen getroffenen Regelungen unberührt. 

 
§ 2  

Preise und Rechnungsstellung 

(1) Die vereinbarten Preise sind Festpreise, die auch bei nachgewiesener Änderung der Preisgrundlage (z. B. Lohn- 
und Materialpreise) keinerlei Veränderungen erfahren.  

(2) Der Auftragnehmer stellt eine Rechnung, in der die Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen wird. Die Rechnung 
muss das Buchungszeichen (Bestellscheinnummer) angeben. Ist der Vertrag auf die Erbringung dauernder oder 
wiederkehrender Leistungen gerichtet, werden diese monatlich abgerechnet, sofern keine anderen Regelungen 
getroffen wurden. 

(3) Preise verstehen sich immer einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten, Fracht, Verpackung, Zoll, sonstiger 
Belastungen und Nebenleistungen frei Versandstelle (Zweckverband BioEnergie). Packstoffe sind vom Auftrag-
nehmer zurückzunehmen und ggfs. auf seine Kosten zu beseitigen.  

(4) Hat der Auftragnehmer durch Überschreiten vertraglicher Ausführungsfristen eine Erhöhung des Umsatzsteuer-
satzes zu vertreten, geht diese Erhöhung zu seinen Lasten. 

(5) Eingeräumte Nachlässe, Rabatte und Skontoabzüge gelten auch für sämtliche Nachträge.  
 

§ 3  
Zahlungsbedingungen, Überzahlungen 

(1) Die Zahlung erfolgt nach Erfüllung der Leistung und wird nach Wahl des Zweckverbandes BioEnergie innerhalb 
von 18 Werktagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug von Skonto nach Rechnungseingang 
geleistet, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wird. Skontofristen beginnen mit dem Tage des Eingangs 
der ordnungsgemäßen Rechnung gem. § 2 Abs. 2, jedoch nicht vor dem Tage der Erfüllung der Leistung. Der 
Rechnungsbetrag wird ausschließlich bargeldlos auf ein in der Rechnung angegebenes Konto gezahlt. Als Tag 
der Zahlung gilt der Tag der Hingabe oder Absendung des Überweisungsauftrags an die Bank.  

(2) Bei Rückforderungen des Zweckverbandes BioEnergie aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auf-
tragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

 
§ 4 

Abtretungsverbot 

Der Auftragnehmer darf Forderungen aus dem Vertrag nicht an Dritte abtreten.  
 
 
 
 

 



 
 

§ 5 
Abnahmefrist 

Ist eine Abnahme gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, erklärt der Zweckverband BioEnergie inner-
halb von 15 Tagen nach Empfang der Gegenleistung, ob er die Leistung abnimmt.  

 
§ 6 

Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Heidelberg. 


